
Vero rd n u n g
üb er da s Na luThl:hu lzgebie l .K ol lru nger Mnur''

in d er Gemeinde Fs-iedehurg . Landk reis Wiltm und,
und d er Sla dt Aurlch , Landkreis Aurich

Vom 6. 9. 20U7

Aufgrund de r §§ 24, 2Rc, zn, an. :14 hund 55 Abs. :1xrcau:
i. d. F. vum 11.4. 1!J!J4 (Nds. GVOI.S. 155, 267) , zu letzt geän
dert durch Arti kel 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 [Nds. GVBl.
S. inn. und des § :I Abs . :l ZustVO-Nuturschutz vom 9. 12.
2004 (Kds. GVBI. S. 511:1) wird verordnet:

§ 1

Nuturschutzgehtet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebier
wi rd zum Naturschutzgebtet (NSG) .Kollrnn gur Moor" erklärt.

(2) Das KSG liegt im Land kreis wunuund. Cemetnde Frte
deburg, und im Landkreis Au rtch, Stadt Aurich.

(3) Die Grenze des NSG ergiht sich aus der mußgehliehen
Karte im Mnßstnb 1 : 7 500*) und aus der mi tveröffentlich ten
Übersichtska rte im Maßs tab 1 : 25 000 (Anlage), Sie verläuft
auf der Innenseite des dort darges tellten grauen Rasterbandes.
Die Karten sind Bestandtell d ieser Verordnung. Sie können
von jedermann während der Dienststunden hei der Gemeinde
Frledebnrg. der Stadt Aurlch. den Landkre isen Witlmund und
Aurjch - un tere Naturschu tzbehörden - und de m Nieder
sächstschou Landesbetrieb für Wasserwirtsehaft Küsten- und
Natu rschutz, Betriebsstelle Brake-Oldenburg. Dlen stgehäude
Oldenlmrg, unentgeltlich eingesehen werden.

(4) Das KSG .Kollrunger Moor" isl zugleich Teil des Fauna
Flora-Hnbitat-ff'Ff-i-Kiebietes .Koll run gur Moor und Klinge",
In den Karten ist die Teilfläche des NSG, d ie im FFH-Gebiet
liegt und der Umsetzung der FFH-Richllin ie d ient . gesondert
gekennzeichnet.

(5) Das NSG hat eine Griif-.e VOll ca . 279 ha .

§2

Schu tzgegonstund und Schutzzweck
(1) Das NSG .Kollrunger Moor" ist Teil des Hoehmoorkom

plexes .O stfrtoslsche Zen tralmoore". Dieses ehe rnals weit
liiufige Hochmoor wurde in der Vergangenheit durch Entwäs
serung und Torfabbau erheblich veränder t. Die Flachen im
Bereich Brock aotel wurden überwiegend Ilächlg industriell
ubgetorft: im Bereich Kollrun ge wurde de r Torfubbuu im
Hanötonsnchverfuhren be trieben . Heide Bereiche befinden
sich heu te in Hoch moo rrnnnturtorung. Der Orünlandblock
mit dem Cobtetstotl Hohes Meer, e in entwässerter Moorsee.
zwischen den o. g. Gebietsteilen wird überwiegend als ex ten
sives Crünlund genutzt ; einzelne Flachen befinden sieh in
Sukzession. Dieser Teil des NSG liegt Innerhalb des Kumpen
satlonsfl ächenpools der Gemeinde Friedeburg. der vollstandlg
in öffcntüches Eigen tum überführt werden soll. Die an d ie
Natura zouu-Ftüchon angrenzenden landeseigenen landwirt
schaftlichen Nutzfl ächen werden zur Arrondierung und als
Pufferzone in Jas Schutzgebiet mit einbezogen.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhal
tung. Pflege lind naturnahe Entwicklung des abgetorfton und
jetz t in Renat ur ierung befin dlichen Hoch moores Keltrun ger
Moor einschließlich angrenzender lendwlnscheftllcber Nutz
l1iichen und Flächen in na tü rlicher Sukzession als Lebens
stärten schutzbodürftlger Tier- und I'llanzena rten und de ren
Lebensgemeinschaften sowie als ehurakteristische Hoch moor
landschaft von besonderer Eigenart. Vielfah und Schönheit.

(3) Die Erklärung zum NSG uezweckt die Erha ltung und
Fürde rung insbesondere
1. der Entwicklung des renuturierungsfiihigen, degf<ldie rten

Hochmoores dureh Wiedervernässullg mit dem Ziel der
Hochnworregeneration.

·1 t1im nicht ah"'1I1rudd .

2. der Flächen des Hochmoorgrün landblockes als vernetzen
des Landschaftselement zwischen den Cebtetstetlen Hrock
zetel uud Kollrn nge als Pufferzone,

:I. des Sch utzgebietes als faunist ischer Lebensraum.

(4) Die Fläche des NSG gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 ist Teil des
Europäisc hen Ökologischen Netzes ..Natura 2000"; die Unter
schutzstellung dient der Erhaltung des Lehietes als FFH
Gnhiüt nach der Richtlinie 92/4:ltE\\ 'G (FFH-Kiehtlinie) des
Rates vom 21. 5. 1!1!l2 zur Erhaltung der naturlieh en Lehens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABt. EG
Nr. L 20B S . 7; l!J!lIi :-Jr. L 59 S . 1>:1 ). zuletzt geändert durch
Richtlinie 2006!105!EG des Haies vom 20. 11. 2006 (ABI. EU
Nr. L :Jß:I S . :lli8) .

(5) Besonderer Schutzzweck [Erhultungsziele] für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder wtoderherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes des FFH-GebiHtes durch

1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere des durch
Nutzungseinflüsse degenerie rten Hochmoores mit mög
lichs t nassen. nährstoffa rmen , waldfreien Bereichen und
naturnahen n ährstoffarmen. huminstoffreichen Gew ässern.
d ie durch typisch e, torfbildende Hochmnorvegetat iun ge
kennze ichnet sind und Entwicklungspotenxial zu lebe n
den Hochmooren aufweisen: die Regeneratton des Hoch
moores hat gegenüber der Forderung von sekundären
Moorblrkenwald-Best änden wie auch anderer vorüber
gehender Pionierstadien bei der Renaturierung eh ema liger
Abtorfungsflächen Prior ität.

2. die Erhaltung und Förderung insbesondere

a] des prinrüären Lehensraumtyps
(Anhang I FFH-Kid ltlinie)

!lI DO Moorwälder

als naturnahe. torfmoosreiche Birken wälder auf nähr
stoffarmen. nassen Mnor büden mit allen Altersphasen
in mosaikartigem wechsel. mit standortgerechten. 11f

sprüngllch im Naturraum heimischen Haumurten.
einem hohen All- und Totholzanteil. Hohlenbäumen.
na türlich entstandenen Lich tungen und stru kturrot
chen waldrandem einschließlich ih rer typischen Tier
und Pfla nzenarten überwiegend in ran dliehen sowie in
nur eingeschränkt wieder vernassbaren Bereichen.

b] der übrigen Lebensraumtypen
(Anhang I FFH-Hkhtlinie)

aal :111>0 Dystrophe Seen und Teiche

als naturnahe. nahrstoffarme, huminstoffreiche Still
gf~wässer mit torfmoosreicher Verhmdungsvegotn
tion in Moorgebieten einschließlich ih rer typ ischen
Tier- und Pflanzenarten.

bb) 7120 N(K:h rena turlerungsfühlge degradierte Hoch
nUKlW

mit möglichst nassen. nährstoffarmen. weitgehund
waldfre ien 'I'etlfl ächen, d ie durch typische, turfhil
dende Hocbmoorvegetatiun gekennzeichnet siml,
sow ie von naturnahen M()flrranduereichen ein
sehließlich ihre r typischen Tie r- uud Pl1,lllzen
artllll,

ec) 7140 Übergangs- lind Schwingf<lsennwore

als ll<Jturn,lhe , wald freie Überg,lIlgs- und Sdnving
f<lSf~nrnOOW, 11. a. mit lorfmoosreichen Wollg ras
KiHdHn , auf seh r nassen. niihrsloffarmell Stand
orten im Kornpll!x mit niihrstoffurmell, humin
stolfreiehen Moorgewässern einschließlich ihwr
typ isdlHn Tie r' und PllanzenartHn,
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dd) 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

als nasse, nährstoffarme Torfflächen mit Schnabel-
ried-Gesellschaften im Komplex mit Hoch- und
Übergangsmooren sowie nährstoffarmen, humin-
stoffreichen Moorgewässern einschließlich ihrer
typischen Tier- und Pflanzenarten.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3

Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel oder
Moordämme.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:

1. Hunde frei laufen zu lassen,

2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm
oder auf andere Weise zu stören,

3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,
Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

4. unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Dra-
chen) zu betreiben und mit bemannten Luftfahrzeugen
(z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschrau-
bern) zu starten,

5. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen; die zustän-
dige Naturschutzbehörde kann Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Be-
einträchtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner
seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegenzu-
wirken.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dies gilt nicht für die Neuanlage jagdwirtschaftlicher
Einrichtungen, soweit § 4 keine näheren Regelungen trifft.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 6 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden sowie für die Durch-
führung von entsprechenden Maßnahmen nach Anzeige
bei der zuständigen Naturschutzbehörde vier Wochen
vor Beginn,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; die Durch-
führung von Maßnahmen nach Anzeige bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, es
sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erheb-

liche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in
diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde un-
verzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie zur
Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag
oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde oder mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege, soweit dies
für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,

4. das Befahren und die Unterhaltung des Ems-Jade-Kanals
als Wasserstraße nach den Vorschriften der Verordnung
über schiffbare Gewässer, den Vorschriften der Verord-
nung über die Schifffahrt auf dem Ems-Jade-Kanal und auf
Teilen anderer landeseigener Kanäle und den Vorschriften
des NWG,

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässern zweiter und dritter Ordnung nach den Grund-
sätzen des NWG,

6. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang.

(3) Freigestellte Handlungen und Nutzungen bezüglich
jagdwirtschaftlicher Einrichtungen sind

1. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von beste-
henden Wildäckern, Wildäsungsflächen, Wildfütterungs-
anlagen, Salzlecken, Futterplätzen, Kunstbauten und Hege-
büschen; deren Neuanlage mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

2. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von beste-
henden jagdwirtschaftlichen Einrichtungen wie Hochsitzen
und sonstigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen;
deren Neuanlage mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

3. auf landeseigenen Flächen nur die Nutzung, Unterhaltung
und Instandsetzung von bestehenden jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen wie Jagdhütten, Hochsitzen und sonstigen
nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis auf den in der
maßgeblichen Karte im Maßstab 1 : 7 500 dargestellten Flä-
chen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang und
nach folgenden Vorgaben: 

1. Auf den mit „A“ markierten Flächen ist die Ackernutzung
freigestellt 

a) ohne Ausbringung von Jauche und Gülle in konventio-
neller Form; zulässig sind bodennahe Ausbringungs-
formen (mit Schleppschlauch, Schleppschuh),

b) ohne Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung,

c) zulässig ist die Umwandlung von Acker in Grünland
und die anschließende Nutzung gemäß Nummer 2.

2. Auf den mit „G“ markierten Flächen ist die Nutzung aus-
schließlich als Grünland freigestellt

a) ohne Ausbringung von Jauche und Gülle in konventio-
neller Form; zulässig sind bodennahe Ausbringungs-
formen (mit Schleppschlauch, Schleppschuh),

b) ohne Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung,

c) ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmit-
teln, mit Ausnahme der Tipulabekämpfung nach Er-
reichen der durch die Landwirtschaftskammer fest-
gestellten Schadschwelle,

d) ohne Veränderung der Bodengestalt,

e) ohne Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch; zu-
lässig sind Über- oder Nachsaaten, auch im Scheiben-
oder Schlitzdrillverfahren.



3. Auf innerhalb des in der maßgeblichen Karte darges tellten
Koml~nSil ti(Jnsnächenl)(Mlls der Gemeinde Friedeburg
gel~'l~ nllll Hochmoorgrünlandflächen.
a] die sich in Privateigentu m befinden und noch nicht

mil Ke mpensaticusma ßna hmen belegt sind. is1die Grün 
landnutzung ~emäß Num mer 2 Buchst . b bis e zuläss ig.

b) d ie als Kompe nsattonsüächen dienen . gelten die auf
denSchutzzweck ausge rich teten und im Einvernehmen
mit der zuständigen x atu rsch utzbeh örde festgeleg ten
Kompe nsationsauflagen .

c) d ie sieh im Eigentum des Landes Niedersa chsen befin
den . ist ;l'g.lkhe organisc:he Düngun g ausgeschlossen.

4. die Unterhaltung beaehendeeEntw ässerungseinrichtungen.
5. die Unterhaltung und Instandset zung bestehender Weide

zaune und Vieht rün ke n sowtederen Neuerrich lung.
6 . die Unterhalt ung und Instandsetzung rechtmäglg beste

hender vfeh un terst ände: deren Neuemehrung mit Zu
stimmung der zus tändigen Naturschu tzbehörde.

7. d ie Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von vorü be r
gehend nich l genutzten Flächen. d ie an e inem Iandwirt
scha ltliehen Extenslvle run gs- und Still iegungs pmgramm
teilgenommen habe n,

8. nil~ zuständige Nat urschutzbehörde kann Ausna hmen von
den Rl~lllunwm der Num mer 2 Buchst. a und c bis e zu
stimmen. sofern d illS nicht demSchutzzweck wldarspncht.

9 . n il' Fre is tellungen gelten für d ie Pferdeha ltung en tspre
chend.

(5) Frdglistd lt is t dte urdnungsgemaße Fors twir tsch aft im
Privat - lind Konunuuulwald i. S. des § 11 NWaldLG.

[ß] l'ff! iW~ slll ll l i.~t die ordnungsgemäße Fischereiliehe Nut
zung in der hisherlgen Arl und im bisherigen Umfang inner 
halb der Ufer- lind Gewüsserberefche des Erns-Iade- Kanals
unter grö ßtmögl lchor Schonung rles na türlichen Uferbewuch 
ses ohne Einr ich tun!! fester Angelplätze und oh ne Schaffung
neuer Pfade ,

(7) Die zuständige Naturschutzbeh örde kann bei den in
den Ausät l'.en 2 bis 4 gen an nten Fällen zur Erte ilung ihrer
Zustimmung. ihres Einvernehmens un d im Anzeigeverfahren
R~elungen zu Zeitpunkt, Orl und Ausfüh rungsweise treffen,
d ie geeignet sind , Beein tr äch tigungen oder Gefährdungen des
NSG. einzelner seiner Hes taud teile oder sein es Sch utzzwecks
entgegenzu wirken.

(R) Wei\l~rgf1hf1nd ll Vorsd uiflen de r §§ 28 a und 28 b N;..ratG
bleiben unberührt .

(9) Besleh ende behördl iche Gen ehm igungen, Erlaubnisse
oder sonslille Verwaltun gsakte bleiben unberührt , soweit dort
nich ts anderes bestimmt Ist.

§5

ßefrei un gen

\ '011 den Verboten d ieser Vero rd n ung kann d ie zuständige
Natu rsch ureb ehörde nach Maßgabe des § 53 :-''Xa IG Befreiung
gew ähren. Elne Bf'freiung zur Rea lis ierung von Plänen oder
Projek ten kann gl'währt werden , wenn sie sich im Rahmen
der Prüfung nach § 34 c Alls. 1 l\'XatG als mi t dem Schutz
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder d ie Voraus
setauogou des § 34 c Alls. 3 und 5 :-'~atG erfüllt sind.

§ 6

pflege- und Entwkklungsmaßnahmen

(1) Zur Kenn zeichnu ng des NSG und zur weiteren Infor 
mation übe r das NSG is t VOll den Eigentü mern und sons tigen
Nutzungsberechtigten das Aufstellen von Schildern zu du lden .

(2) Dem Schu tzzweck dienende Maßnahmen können, so
weil erfoederhch, in e inem Pflege- und Entwlckhmgsplan für
das NSG dargeste llt werden . n ies gil t insbesondere für :

1. w tedervern ässung abgetorfter Hochmuorfiächen mit dem
Ziel de r Hoch moor regeneratton durch geeignete Maßnah 
men der WasSflrriickha ltung,

2. Entkusselungen,

:1. Entwicklung nach Nutzungsaufgabe .

4. extensive Nutzung der Hoch moorgrünla ndflächen.

§ 7

Verstöße

(1) Ord nungswidrig gmniiß § li4 Nr. 1 NNatG handelt. wer
vursat xlich nder fahr1ässi~ gEigE' lI die Regelungen des § :l Abs . :1
versWll,t, ohne dass d ie nach § :1 Ahs. :1 Nr. 5 erforderfiuhe
Zustimmung urtellt oder eine Befreiung gewährt wurde.

(2) Ordnungswidrig gemäß § H4 NT. 4 NNatG handelt , wer
vnrs ätallch oder fahrläs sig entgegen § 24 Abs. 2 NNalG das
Gebiet oder einzelne seiner Be standteile zerstört, beschädt gt
oder verändert oder wer das Cebtet außerhal b der Wege betrit t
ohne eine nach § 4 erforderliche Anzeige oder ohn e dass e ine
nach § 4 erfc rder ltch e Zuslimmung oder das nach § 4 erfor
derliche Einvernehmen erte ilt ode r e ine Befre iung gewähr t
wurde.

§R
Ink rafu rete n

Diese Verordnu ng tr ill am Tag nach ihrer Verkündung im
Nds . ~1Il 1. in Kraft.

Hannover, den 6 .9 . 2007

x ted eesäcbs tschee Landesbetrieb
fiir Wasserwirtsch aft, Küsten- und S alun;.(;hulz




